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gesundheitlichen Lage einer unterstützten Person haben. Die zuständige 
Behörde stützt sich dabei in der Regel auf begründete Anträge von 
Fachpersonen, die mit dem Verlauf des Hilfeprozesses vertraut sind (Ziff. C.1 
SKOS-Richtlinien). Solche Kosten können angerechnet werden, wenn sie nicht 
von anderer Seite übernommen werden, sinnvoll und nutzbringend sind. Zudem 
muss ein ärztliches Zeugnis vorliegen, welches bestätigt, dass nur dieses 
nichtkassenpflichtige Medikament wirksam ist (Ziff. C. 1.1 SKOS-Richtlinien). 

2. Da diesbezüglich bis heute noch kein solches Zeugnis vorliegt, hat die 
Fürsorgebehörde Ingenbohl bei der dermatologischen Abteilung des 
Universitätsspitals Zürich am 14. Juli 2008 ein Gutachten in Auftrag gegeben, 
welches diese Fragen abschliessend klären soll. Der Beschwerdeführer erklärte 
sich mit diesem Vorgehen am 31. Juli 2008 mittels unterzeichneter Vollmacht als 
einverstanden (Beleg Nr. 3). Gem. telefonischer Nachfrage beim Sekretariat der 
dermatologischen Klinik vom 14. November 2008 wird PD Dr. med. Peter 
Schmid-Grendelmeier nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub am 25. November 
2008 über den Stand des Gutachtens informieren. Ob der Beschwerdeführer 
bereits zu Untersuchungen aufgeboten wurde, bzw. den Aufforderungen der 
dermatologischen Klinik diesbezüglich nachgekommen ist, entzieht sich der 
Kenntnis der Fürsorgebehörde Ingenbohl. 

3. In diversen Schreiben (Beleg Nr. 4) wurde der Beschwerdeführer zudem 
aufgefordert, bei der Fürsorgebehörde Ingenbohl  das 
MEDAS-Gutachten einzureichen um eine ev. bessere Beurteilungsgrundlage zu 
erhalten. Der Beschwerdeführer ist dieser Aufforderung jedoch bis heute nicht 
nachgekommen (Es ist zu erwähnen, dass die Fürsorgebehörde bis anhin auf 
eine letzte Frist verzichtet und des Weiteren von einer Kürzung der 
wirtschaftlichen Sozialhilfe wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht abgesehen 
hat). Der Regierungsrat des Kantons Schwyz hat, wie erwähnt, bereits 
dahingehend entschieden, dass die Fürsorgebehörde Ingenbohl solche Kosten 
nicht übernehmen muss, bevor diesbezüglich kein eindeutiges Gutachten 
vorliegt und hat die Frage zur Beurteilung mittels Sprungbeschwerde an das 
Verwaltungsgericht überwiesen (Beleg Nr. 5; RRB Nr. 1040/2008, Ziff. 4.2). 

4. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl sieht sich, aus oben dargelegten Gründen, zum 
heutigen Zeitpunkt nicht veranlasst, die Kosten für nichtkassenpflichtige 
Medikamente weiter zu prüfen, bis der Beschwerdeführer seiner 
Mitwirkungspflicht nachkommt, bzw. das bei der dermatologischen Klinik des 
Universitätsspitals Zürich in Auftrag gegebene Gutachten vorliegt. 

Freundliche Grüsse 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 

fertenleib 
jngsleiter Soziales 



Seite 3 

Akten: 
Beleg Nr. 1: Anträge Beschwerdeführer vom 4. August 2008 
Beleg Nr. 2: Verfügung Nr. 21 der FB Ingenbohl vom 28. August 2008 
Beleg Nr. 3: Fragenkatalog dermatologisches Gutachten inkl. Vollmacht 
Beleg Nr. 4: Div. Schreiben an den Beschwerdeführer betr. Einreichung der 
Akten 
Beleg Nr. 5: RRB Nr. 1040/2008 vom 23. September 2008 

. '" > 




